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Auskunft erteilt: Frau Hemmerle

l. Bekanntmachun der Verban inde Kirchheimbolanden

Datum lnhalt

10.09.19 Bekanntmachung über die 3. Sitzung des Stadtrates
der Stadt Kirchheimbolanden am 18.09.2019

1 1.09.19 Bekanntmachung der Beschilderungsanordnung für
Gauersheim, Hauptstraße

13.09.19 Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf
der Nachtragshaushaltssatzung mit -plan Nr. 1 der
Ortsgemeine Morschheim für das Jahr 2019 und die
Möglichkeit zur Einreichu ng von Vorschlägen

13.09.19 Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf
der Nachtragshaushaltssatzung mit -plan Nr. 1 der
Ortsgemeine Orbis für das Jahr 2019 und die
Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen

ll. Bekanntmachu anderer Behörden

Datum lnhalt

Es liegen keine Verötfentlichungen vor

Horausgobgr und vsrantwortllch: Veöandsgemelndevolwaltung Klrchhelmbolanden

Das Amtsblatt erscheint nach Bsdarf froitags und ist bei der Vorbandsgemeindeverwaltung Klrchheimbolanden,
Rathaus und in den Ortsgemeinden kostenlos erhältlich. Abonnement ist gegen Erstattung der Portokosten möglich.

Besuchzeiten der VerbandsoemeindeveMaltuEo Kirchheimbolanden. Neue Allee 2:
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8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr ryMontag
Dienstag
Mittwochs
Donnerstag
Freitag

'12.00 Uhr und 14.00 Uhrbis 16.00 Uhr
und nachmittags geschlossen
und 14.00 Uhr bis '18.00 Uhr

vg@kirchheimbolanden.de

8.00 Uhr bis
8.00 Uhr bis
8.00 Uhr bis
8.00 Uhr bis

'12.00 Uhr
12.00 Uhr
12.00 Uhr
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Kirchheimbolanden
A" kaa- ^(exo/u''7

10.09.2019 BivAh

BEKANNTMACHUNG

Die 3. sitzung des stadtrates der stadt Kirchheimboranden in der wahlzeit 201912024 findet

am

Mittwoch, 18. September 2019,19:00 Uhr

im Ratssaal des Rathauses in Kirchheimbolanden statt

Tagesordnung:

1.

2.

3.

4.

5.

Nr. T

8.

9.

10.

11

12

13.

Nicht öffentlicher Teil

Gru ndstücksangelegenheit

Gru ndstücksangelegenheit

Gru ndstücksangelegenheit

Mietangelegenheit
Sanierungsgebiet'BarockstadtKirchheimbolanden';
Zusti m mu ng zu m Äoi.ntu.. von Modernisieru ngsmaßnahmen

6

7

öffentlicher Teil ab 19:30 Uhr

BekanntgabederinnrcntöffentlicherSitzunggefasstenBeschlüsse
Bebauungsplan"Glaserstraße"-BeratungundBeschlussfassungüber
Ä;i;ö; i"i t 'Anderuns des Bebauungsplans

Arbeitskreis "Fai r-Trade" ; Sachstandsbericht

Hau ptsatzu ng der Stadt Ki rchheimbolanden ; Neufassu ng

Bauangelegenheiten; ..

Neubau von 2 rrlenämitienwohnhäusern an der Neumayerstraße,

2;tffirng =ul" 
siäubräirrblösung und Antrag auf Befreiung vom

BebauungsPlan

sanierung eines Teilstücks der umfassungsmauer schlossgarten;

[i.i, Arträg auf Zuschuss aus dem tnvestitionsstock

Antrag der stadtratsfraktion"wir für Kibo" auf bauliche Maßnahmen

zur Verkehrsberuhigung
Einwohnerfragestunde

llbl',/
(Dr. Muchow)
Stadtbürgermeister
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Aktenzeichen:
Sachbearbeiter:
Zimmernummer:
Telefonnummer:
Datum:

2112312011714s
Herr Scheu
015
0 63 52 I 40 04 -203
11.09.2019Verbandsgemeindeverwaltung

Kirchheimbolanden

Bekanntmachung

DieVerbandsgemeindeverwaltungKirchheimbolandenerlässtalszuständigeStraßen-
verkehrsbehörde gemäß g 44 Absatr"i-öäir 1, s 45 Absatz 1 straßenverkehrsordnung

(stvo) in Verbinduö ;-n d s nosatz 1 Landesveroidnung über die Zuständigkeiten auf dem

Gebiet des straßenüerrÄÄrsrechts i. v"rbftrng mit 5 1 Landesvenryartungsverfahrensge-

setz Rheinland - ptarz toigände Beschilderungsanordnung für

Gauersheim, HauPtstraße :

DurchparkendeFahrzeugeimKurvenbereichinderHauptstraße,istbeimVorbeifahrenandenpar.
ken Fahrzeugen die e-iisicnt in die Hauptstraße in den Gegenverkehr verdeckt. Dem vorbeifahrenden

Fahrer ist es nicht mögrich den Gegenv"rräniäinrrsehen]Durch das rirckenrose parken in dem Be-

reich entsteht für die uän Ärni.n"ini ko.n,,nJnä äi." ,^uoersichfliche steile. Aus diesem Grund ordnen

wir die Verkehrszei"r,*'äää - r o uno zo täirigeicniant t"" Haltverbot Anfang und Ende) vor den An-

wesen Hauptstraße iä"-vi-^n.oi"r" ,in,iä.ir"piää;;;ä d* be'iegenden pränskizze aufzustetlen'

Diese Anordnung wird mitÄufsteilung de.r Verkehrszeichen wirksam. Die Kostentragunf'fur di"r"

Anordnung ergibt sicil ;;; * b Abtätt. r dtt'ünu"*"nttg"setz (SIVG) und die Duldung der Eigen-

tümer vom Anbring"n'J"iväiränrszeicnen'äirl ä u Aoi"It o sträeenverkehrsgesetz (stVG)'

5"älf.:""jn$'J""r:fi'-?l#,.lr% !n1:ll1g"ines 
Monats nach Bekanntsabe widerspruch erheben. Derwi-

derspruch ist bei der v"roänO"g"*el1Ogv9rw.aituäJ iii"nnÄito"land9,n eirizulegen' Der Widerspruch kann

1. schriftrich oc",.,ri'fräääÄ"nin ori oe, väiüäJrjämeinoeverwartung Kiröhheimboranden, Neue Atee 2'

2. 3lä.'f'ü*iililll'jlll?J;er erektronischer sisnaturl 
"n' 

vqv-kirchheimbolanden@poststelle'rlp'de

oder
3. durch De-Mail in der sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung nach dem De-Mail-Gesetz an:

vqv@kirchheimbolanden'de-mail'de
erhoben werden'

Über den Widerspruch entscheidet, sofern ihm nicht abgeholfen wird, der Kreisrechtsausschuss bei der Kreisver-

öiltü,?fi3:ilrä:r:,:1[,?lä'"r.n durch Einresung bei der Kreisverwartuns Donnersberskreis sewahrt' Der wider-

;ir:"Jlftllii XoS, ,u, Niederschrift bei der Kreisverwartung Donnersberskreis, Uhrandsrraße 2,672e2Knch-

, ffi'rTfgil:ir;\* quarifizierter erektronischer signaturr an: KV-Donnersberqkreis@poststelle'rlP'de

,. :f; De_Mail in der sendevariante mit bestätigter sicherer Anmetdung nach dem De-Mail-Gesetz an:

erhoben werden.

Fußnote:

lvgl.Artikel3Nr'l2derVerordnung(EU)Nr'910/2014desEuropäischenParlamentsunddesRatesvom23.

Juli 2014 über elektronische ldentifiii.rong;;Jv;;.nsdienste fiir elektronische Transaktionen im Binnen-

markt und zur autni'uäg ät rU"nrfi"ie tiggtslt'G (ABl' EU Nr. L257 S'73)'

lm

+

rr3 tl9r

irn b0

(Scheu



556

Gauersheim, Hauptstraße
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Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Nachtragshaus-

haltssatzung mit--plan Nr. 1 der Ortsgemeinde Morschheim für das Jahr 2019

und die lvtciglichreit zur Einreichung von Vorschlägen

Nachtragshaushaltssatzung und -plan Nr. 1 der Ortsgemeinde Morschheim für
das Jahr 2019

1. Einsichtnahme in den Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung mit -plan
und Anlagen

2. Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen

Der Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung Nr. 1 für das Jahr 2019 mit dem Nach-

tragshaushaltsplan und seinen Anlagen wurde am 12.09.2019 dem Gemeinderat zu-

geleitet.

1. Der Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung Nr. 1 für das Jahr 2019 liegt mit

dem Nachtragshaushaltsplan und seinen Anlagen während der allgemeinen

öffnungszeite-n bei der Verbandsgemeindevenrualtung (Rathaus, Neue Allee 2,

1T1g2kirchheimbolanden, Zimmer 116), bis zur Beschlussfassung über die

Nachtragshaushaltssatzung durch den Ortsgemeinderat zur Einsichtnahme

aus. Außerdem stehen die Nachtragshaushaltssatzung Nr. 1 für das Jahr

2O1g mit dem Nachtragshaushaltsplan und seinen Anlagen im lnternet unter

http s : llwww. ki rc h h ei m bo t a n d e n. de/d{ m o rs c h hei m- rqth 4 u s- 9 rts rec hU

ffi e n - u n d- h a u s h a ltsp I aen e- m o rs c h h ei m. htm I
zur Einsichtnahme bereit.

2. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde Morschheim haben die

Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung (vom

tO.ög.ZOtg bis 30.09.201g) bei der Verbandsgemeindeverwaltung, Neue Allee 2,

67292 Kirchheimbolanden, Vorschläge zum Entwurf der Nachtragshaushaltssat-

zung Nr. 1 für das Jahr 2019 mit dem Nachtragshaushaltsplan und seinen Anla-

genleinzureichen. Die Vorschläge sind schriftlich an die Verbandsgemeindever-

üraftung oder an den Ortsbürgermeister, Neue Allee 2, 67292 Kirchheimbolan-

den, oJer elektronisch an vg@kirchheimbolanden.de einzureichen. Der Ortsge-

meinderat wird rechtzeitig vor seinem Beschluss über die Nachtragshaushalts-

satzung über die innerhaib dieser Frist eingegangenen Vorschläge in öffentlicher

Sitzung beraten und entscheiden'

Kirchheimbolanden, 1 3.09.201 I
Verbandsgemeindevenraltu ng
ln Vertretung:

gez. Juchem

(Juchem)
Beigeordneter
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Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Nachtragshaus-
haltssatzung mit -plan Nr. 1 der Ortsgemeinde Orbis für das Jahr 2019 und die
Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen

Nachtragshaushaltssatzung und -plan Nr. 1 der Ortsgemeinde Orbis für das
Jahr 2019

1. Einsichtnahme in den Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung mit -plan
und Anlagen

2. Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen

Der Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung Nr. 1 für das Jahr 2019 mit dem Nach-
tragshaushaltsplan und seinen Anlagen wurde am 12.09.2019 dem Gemeinderat zu-
geleitet.

1. Der Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung Nr. 1 für das Jahr 2019 liegt mit
dem Nachtragshaushaltsplan und seinen Anlagen während der allgemeinen
Öffnungszeiten bei der Verbandsgemeindevenvaltung (Rathaus, Neue Allee 2,

67292 Kirchheimbolanden, Zimmer 116), bis zur Beschlussfassung über die
Nachtragshaushaltssatzung durch den Ortsgemeinderal zur Einsichtnahme'
aus. Außerdem stehen die Nachtragshaushaltssatzung Nr. 1 für das Jahr
2019 mit dem Nachtragshaushaltsplan und seinen Anlagen im lnternet unter

https://wurw. kirch heimbolanden.de/delorbis-rathaus-
o rts recht/h a us h a ltssatzu n o e n - u nd - h a u s h a lts p I a e ne-o rb i s. htm I

zur Einsichtnahme bereit.

2. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde Orbis haben die Möglich-
keit, innerhalb von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung (vom 16.09.2019 bis
30.09.2019) bei der Verbandsgemeindevenryaltung, Neue Allee 2, 67292 Kirch-
heimbolanden, Vorschläge zum Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung Nr. 1 für
das Jahr 2019 mit dem Nachtragshaushaltsplan und seinen Anlagen, einzu-
reichen. Die Vorschläge sind schriftlich an die Verbandsgemeindevenryaltung o-
der an den Ortsbürgermeister, Neue Allee 2,67292 Kirchheimbolanden, oder
elektronisch an vg@kirchheimbolanden.de einzureichen. Der Ortsgemeinderat
wird rechtzeitig vor seinem Beschluss über die Nachtragshaushaltssatzung über
die innerhalb dieser Frist eingegangenen Vorschläge in öffentlicher Sitzung bera-
ten und entscheiden.

Kirchheimbolanden, 1 3.09.201 I
Ve rba n d s ge m e i n d eve nrua ltu n g

gez. Haas

(Haas)
Bürgermeister


